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Liebe Kolleginnen und Kollegen  
 

das Thema der amts-
angemessenen Ali-
mentation ist längst 
kein abstrakter Rechts-
begriff mehr, sondern 
berührt den Kern des 

Vertrauensverhältnis-
ses zwischen Staat 
und seinen Beamtin-
nen und Beamten. Mit 
seinem wegweisenden 
Urteil hat das Bundes-

verfassungsgericht unmissverständlich klarge-
stellt, dass die Besoldung der Berliner Beamten-
schaft in weiten Teilen verfassungswidrig zu nied-
rig bemessen war. Dieses Urteil ist nicht nur eine 
juristische Korrektur, sondern eine deutliche Mah-
nung an den Dienstherrn, seiner Fürsorgepflicht in 
vollem Umfang gerecht zu werden. 
Die Konsequenzen aus Karlsruhe sind eindeutig: 
Das Land Berlin ist verpflichtet, rückwirkend wie 
auch künftig eine amtsangemessene Alimentation 
sicherzustellen. Dabei geht es nicht um politische 
Opportunität oder haushalterische Spielräume, 
sondern um die Einhaltung verfassungsrechtlicher 
Mindeststandards. Die Entscheidung macht deut-
lich, dass über Jahre hinweg strukturelle Defizite in 
der Besoldung bestanden haben, die nicht länger 
hingenommen werden können. 
Vor diesem Hintergrund hat die Deutsche Steuer-
Gewerkschaft Berlin klare und berechtigte Forde-
rungen formuliert. Sie verlangt eine zügige, trans-
parente und vor allem verfassungskonforme Um-
setzung der Vorgaben des Gerichts. Dazu gehört 
insbesondere eine realitätsgerechte Neubewer-
tung der Besoldung, die sowohl die Lebenshal-
tungskosten in Berlin als auch den gebotenen Ab-
stand zur Grundsicherung berücksichtigt. Ebenso 
unerlässlich ist eine rückwirkende Korrektur für die 
betroffenen Jahre, die den betroffenen Kolleginnen 
und Kollegen endlich die ihnen zustehende Wert-
schätzung auch materiell zukommen lässt. Der 
Entwurf eines Besoldungsanpassungsgesetzes 
2026/2027 kann hier nur als erster Schritt gewertet 
werden.  
Das angekündigte Reparaturgesetz wird dabei 
zum entscheidenden Prüfstein für die Glaubwür-
digkeit der Berliner Politik. Es muss mehr sein als 
ein politischer Kompromiss – es muss den verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen standhalten.  
 

 
Halbherzige Lösungen oder rein fiskalisch moti-
vierte Minimalanpassungen würden nicht nur neue 
rechtliche Auseinandersetzungen provozieren, 
sondern auch das Vertrauen in die Handlungsfä-
higkeit des Staates weiter untergraben. 
In diesem Zusammenhang verdienen auch die 
jüngsten öffentlichen Aussagen von Stefan Evers 
besondere Aufmerksamkeit. Der Finanzsenator 
hat in der Presse betont, dass Berlin sich seiner 
Verpflichtungen bewusst sei und eine Umsetzung 
des Urteils sorgfältig vorbereite. Gleichzeitig wurde 
jedoch erneut auf die erheblichen finanziellen Her-
ausforderungen hingewiesen, die mit der Neurege-
lung einhergehen. Diese Hinweise sind nachvoll-
ziehbar – dürfen aber nicht dazu führen, dass ver-
fassungsrechtliche Ansprüche relativiert oder zeit-
lich verzögert werden. Die Bindung an Recht und 
Gesetz kennt keinen Haushaltsvorbehalt. Oder in 
Anlehnung an das BGB: „Geld hat man zu haben.“ 
Gerade für die Beschäftigten der Steuerverwal-
tung, die tagtäglich für die Einnahmesicherung des 
Landes sorgen, ist diese Debatte von besonderer 
Bedeutung. Sie erwarten zu Recht, dass auch 
ihnen gegenüber die Grundsätze von Rechtstreue 
und Fairness gelten, die sie selbst in ihrer täglichen 
Arbeit vertreten. Eine verlässliche und angemes-
sene Besoldung ist dabei nicht nur Ausdruck von 
Wertschätzung, sondern auch eine wesentliche 
Voraussetzung für die Attraktivität und Leistungs-
fähigkeit des öffentlichen Dienstes. 
Das vorliegende Heft greift diese Entwicklungen 
auf, ordnet sie ein und gibt einen Überblick über die 
aktuellen Positionen und Forderungen. 
 
Liebe Grüße 
 
 
 
Oliver Thiess 
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Verfassungsbruch und politische  
Verantwortung 

 

Die Entscheidung ist eindeutig – und sie hat es in 
sich: Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner 
am 19. November 2025 veröffentlichten Entschei-
dung vom 17.September 2025 (Az: 2 BvL 5/18 u.a.) 
festgestellt, dass die Besoldung der Berliner Be-
amtinnen und Beamten über viele Jahre hinweg 
verfassungswidrig zu niedrig war. Damit bestätigt 
das höchste Gericht u.a. die Klage des dbb beam-
tenbund und tarifunion (dbb). Für die Beschäftigten 
bedeutet das: berechtigte Nachzahlungsansprü-
che. Für die Politik: erheblichen Handlungsdruck. 
Und für das Land Berlin und das Abgeordneten-
haus als Gesetzgeber insgesamt: eine Vertrauens-
frage. 
 

95 Prozent aller Besoldungsgruppen 
verfassungswidrig:  

Das Urteil und seine Tragweite 
 

Das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, 
dass die Berliner Besoldung in den Jahren 2008 
bis 2020 in weiten Teilen nicht den verfassungs-
rechtlichen Anforderungen entsprach. Betroffen 
sind nahezu alle Besoldungsgruppen von A4 bis 
A16. Nur in wenigen Einzelfällen wurden einzelne 
Jahre als noch verfassungskonform bewertet. 
Das Gericht bestätigt damit nicht nur die Klagen, 
sondern auch ein strukturelles Problem: Die Besol-
dung wurde über Jahre hinweg systematisch zu 
niedrig festgesetzt. Rund 95 Prozent der geprüften 
Fälle der A-Besoldung verstoßen gegen das Ali-
mentationsprinzip aus Artikel 33 Absatz 5 Grund-
gesetz. 
Der Berliner Gesetzgeber ist nun verpflichtet, bis 
spätestens 31. März 2027 eine verfassungskon-
forme Regelung zu schaffen. 
 
Was „amtsangemessen“ wirklich bedeutet 

 
Das Urteil bringt zugleich eine Weiterentwicklung 

der bisherigen Rechtsprechung. Entscheidend 

sind künftig drei zentrale Prüfschritte: 

1.Mindestbesoldung als absolute Untergrenze   
   (Vorabprüfung) 

 

Die Besoldung muss so bemessen sein, dass sie 
einen ausreichenden Abstand zur Armutsgefähr-
dung gewährleistet. Maßstab ist dabei im Urteil 
eine vierköpfige Familie mit einem Alleinverdiener. 

 
Neu ist: Das Bundesverfassungsgericht orientiert 
sich nicht mehr primär an der Grundsicherung, 
sondern an 80 Prozent des Median-Äquivalenz-
Einkommens (als Prekaritätsschwelle, übersetzt 
Wohlstandsschwelle). Wird diese Schwelle unter-
schritten, liegt automatisch ein Verfassungsver-
stoß vor. 
 
Die untere Auswertung zeigt deutlich: In den Jah-
ren 2008 bis 2020 haben alle darunterliegenden 
Besoldungsgruppen bis einschließlich der Aufge-
führten die Mindestbesoldung unterschritten und 
waren automatisch ohne weitere Prüfungsschritte 
verfassungswidrig. 
 
Mindestbesoldung 2008 bis 2020: 

Jahr 
Besoldungs-

gruppe 
Netto- 

besoldung 
Prekaritäts-

schwelle 

2008 A 9 25.743,32 € 26.917,73 € 

2009 A 9 26.191,56 € 27.323,34 € 

2010 A 10 27.795,36 € 28.179,60 € 

2011 A 10 28.045,95 € 28.883,51 € 

2012 A 10 28.363,06 € 29.554,30 € 

2013 A 10 28.773,90 € 29.961,24 € 

2014 A 10 29.383,13 € 30.959,03 € 

2015 A 10 30.143,05 € 31.300,39 € 

2016 A 11 33.939,32 € 33.961,91 € 

2017 A 11 34.584,99 € 35.598,70 € 

2018 A 11 35.428,68 € 36.942,27 € 

2019 A 11 37.026,25 € 38.450,33 € 

2020 A 11 38.851,00 € 40.420,97 € 

 

2. Anpassung an die allgemeine Entwicklung 
(Fortschreibungsprüfung) 
 

Hier prüft das Gericht, ob die Besoldung mit der all-
gemeinen wirtschaftlichen Entwicklung Schritt ge-
halten hat. Maßstab sind: 
 

➢ Tariflohnentwicklung (TV-L/TVöD)  
➢ Nominallöhne  
➢ Verbraucherpreise  

sowie der Abstand zwischen den Besoldungsgrup-
pen.  
Eine deutliche Abweichung der Besoldungsent-
wicklung von der Entwicklung einer der drei Ver- 
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gleichsgrößen von mindestens 5 % ist jeweils ein 
Indiz für eine evidente Missachtung des Alimenta-
tionsprinzip (1. bis 3. Parameter). Als feste Be-
zugsgröße wurde vom Bundesverfassungsgericht 
das Jahr 1996 berücksichtigt, um der Politik keine 
Tricksereien wie in der Vergangenheit zu ermögli-
chen und mögliche Abweichungen nachvollziehba-
rer zu machen. 
 
Eine Verletzung des Abstandsgebots kann entwe-
der in der deutlichen Verringerung der Abstände 
zwischen den Besoldungsgruppen (unmittelbarer 
Verstoß) oder in der Unterschreitung der gebote-
nen Mindestbesoldung in einer niedrigeren Besol-
dungsgruppe (mittelbarer Verstoß) bestehen (4. 
Parameter). 
Auf einer zweiten Prüfungsstufe sind die Ergeb-
nisse der ersten Prüfungsstufe mit weiteren ali-
mentationsrelevanten Kriterien im Rahmen einer 
wertenden Betrachtung zusammenzuführen. Sind 
mindestens zwei Parameter der Fortschreibungs-
prüfung erfüllt, besteht eine Vermutung für eine 
verfassungswidrige Unterbesoldung. Wird kein Pa-
rameter im Rahmen der Fortschreibungsprüfung 
erfüllt, wird eine amtsangemessene Besoldung 
vermutet. Ist ein Parameter erfüllt, müssen die Er-
gebnisse der ersten Stufe auf der zweiten Stufe be-
sonders eingehend gewürdigt werden. Auf der ers-
ten Prüfungsstufe festgestellte Vermutungen kön-
nen sowohl erhärtet als auch widerlegt werden. 
 
3. Keine Rechtfertigung durch Haushaltslage 
 

Besonders deutlich ist das Gericht bei der Frage 
möglicher Rechtfertigungen: Eine angespannte 
Haushaltslage reicht nicht aus. Der Staat kann sich 
nicht aus finanziellen Gründen seiner verfassungs-
rechtlichen Verpflichtung entziehen. 
 
 

Politischer Stillstand:  
Das Reparaturgesetz lässt auf sich  

warten 
 

Trotz der klaren Vorgaben ist die Umsetzung bis-
lang offen. Der Senat arbeitet an einem sogenann-
ten Reparaturgesetz, konkrete Inhalte liegen je-
doch noch nicht vor. Der Staatssekretär Schyrocki 
hat im Abgeordnetenhaus ein Reparaturgesetz an-
gekündigt. Ziel ist eine zügige Einbringung ins Ab-
geordnetenhaus – wann genau, bleibt zurzeit noch 
unklar. 
 

 
Für die Betroffenen bedeutet das weiterhin Unsi-
cherheit: Wann kommen die Nachzahlungen? Wer 
erhält sie? Und in welcher Höhe? 
 
Die geplante Berechnung – nachvollziehbar, 
aber noch unvollständig 
 

Der Senat orientiert sich nach den Aussagen des 
Staatssekretärs bei der Berechnung der Mindest-
besoldung an den Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts. Grundlage sind Daten der statisti-
schen Ämter sowie das Median-Äquivalenz-Ein-
kommen in Berlin. 
Für die Referenzfamilie einer alleinverdienenden 
beamteten Dienstkraft mit zwei Kindern wird ein 
Faktor von 2,3 angesetzt (modifizierte OECD-
Skala). Damit folgt Berlin grundsätzlich der Metho-
dik des Gerichts. 
 
Allerdings zeigt sich in den Äußerungen auch: Fra-
gen zur Fortschreibung in die Zukunft oder zu 
Prognosen sind bislang nicht geklärt. 
 
Bewertung der DSTG Berlin: Zustimmung mit 
Vorbehalt 
 

Die DSTG Berlin begrüßt die klare Systematik des 
Gerichts. Die neuen Parameter sind nachvollzieh-
bar und transparent überprüfbar. 
Gleichzeitig gilt: Eine abschließende Bewertung ist 
erst möglich, wenn ein konkretes Gesetz vorliegt. 
Entscheidend wird sein, ob Berlin die Vorgaben 
vollständig und korrekt umsetzt – oder erneut 
Spielräume zulasten der Beamtinnen und Beamten 
nutzt. 
 

Finanzierung im Haushalt 
 

Zur Finanzierung setzt der Senat auf die Versor-
gungsrücklage. Bis Ende 2026 sollen dort rund 493 
Millionen € zur Verfügung stehen. 
 
Doch diese Summe dürfte kaum ausreichen. 
Schätzungen gehen von bis zu 1,5 Milliarden € 
aus, abhängig von: 
 

➢ der Zahl der Anspruchsberechtigten  
➢ der Dauer der Unteralimentation  
➢ der konkreten Ausgestaltung der Nachzah-

lungen  
 

Ein zentrales Problem bleibt: Es ist nicht einmal be-
kannt, wie viele Betroffene tatsächlich Widerspruch 
eingelegt haben. Die Verwaltung prüft noch. 
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Klare Kritik: Vertrauen steht auf dem Spiel 
 

Aus Sicht der DSTG Berlin ist die Situation hoch-
problematisch: 
 

➢ Es fehlen belastbare Daten  
➢ die Finanzierung ist unklar  
➢ und die politische Verantwortung für das po-

litische Fehlverhalten wird bislang nicht aus-
reichend übernommen  
 

Besonders kritisch ist die Diskussion um mögliche 
Einschränkungen bei den Nachzahlungen. Wer nur 
einem Teil der Betroffenen Ansprüche zugesteht, 
riskiert eine Spaltung der Beamtenschaft und einen 
weiteren Verlust von Vertrauen in den Dienstherrn. 
 

Die zentrale Botschaft: Es geht nicht um freiwillige 
Leistungen – sondern um die Korrektur eines kla-
ren und systematischen Verfassungsverstoßes 
durch den Gesetzgeber und nicht durch die Beam-
tinnen und Beamten. 
 
 

Konkrete Auswirkungen:  
Auch Ruheständler betroffen 

 
Die Entscheidung betrifft nicht nur aktive Beschäf-
tigte. Auch Versorgungsempfängerinnen und -
empfänger haben Ansprüche. 
Wichtig: 
Diese Ansprüche sind vererbbar – allerdings nur, 
wenn sie zuvor geltend gemacht wurden. 
 
Die DSTG Berlin ruft daher dazu auf, Betroffene 
und Angehörige aktiv zu informieren. Ohne Antrag 
droht möglicherweise der Verlust berechtigter An-
sprüche. 
 
Der DSTG-Senioren-Flyer1 informiert Erben kom-
pakt über die notwendigen Schritte zur Geltendma-
chung der Ansprüche. 
 

 

Das neue Besoldungsmodell ab 2024 
 

Bereits 2024 hat Berlin im Nachgang der Tarifver-
handlungen die Besoldung (Gesetz zur Anpassung 
der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 
2024 bis 2026 und zur Einführung und Änderung 
weiterer Vorschriften (BerlBVAnpG 2024-2026) 
vom 20.12.2024) angepasst – allerdings mit einem 
grundlegenden Systemwechsel: 

 
1 https://kurzlinks.de/DSTG-S-Info-26-6 

 
Statt der klassischen Alleinverdienerfamilie wird 
nun eine Doppelverdiener-Konstellation unterstellt. 
Das Einkommen des Partners wird pauschal ein-
bezogen. Dabei geht der Berliner Gesetzgeber da-
von aus, dass die zweite Person eine Tätigkeit zum 
Mindestlohn (in 2024 12,41 € brutto pro Stunde, 
aktuell ab 01.01.2026 13,90 € brutto pro Stunde) 
mit einem Teilzeitanteil von 50 % ausübt. In der 
Gesetzesbegründung zum BerlBVAnpG 2024 -
2026 wurde ein Nettoeinkommen von 942,44 € pro 
Monat bzw. 11.309,28 € pro Jahr berücksichtigt. 
Das führt zu einer rechnerischen Entlastung des 
Staates – wirft aber neue verfassungsrechtliche 
Fragen auf. 
Ein ergänzender Familienzuschlag nach 
§ 40a BbesG Berlin wurde eingeführt, greift jedoch 
nur in bestimmten Fällen (z.B. Kinderbetreuung für 
Kinder unter einem Jahr oder Pflege von Angehö-
rigen) und muss beantragt werden. 
 
An dem Hinzuverdienermodell wird aus den in der 
Drucksache 19/2002 zum Gesetz zur Anpassung 
der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 
2024 bis 2026 und zur Einführung und Änderung 
weiterer Vorschriften (BerlBVAnpG 2024-2026) de-
tailliert dargestellten Gründen festgehalten. Wie 
dem Beschluss des BVerfG vom 17. September 
2025 zu entnehmen ist, hat das BVerfG in seiner 
Entscheidung die Jahre 2008 bis 2020 betrachtet. 
Das neue Hinzuverdienermodell wurde aber je-
doch erst mit dem BerlBVAnpG 2024-2026 einge-
führt und war daher nicht Prüfgegenstand der ak-
tuellen Rechtsprechung des BVerfG (vgl. Rand-
nummer 115 des Beschlusses). 
 
Solange es keine Entscheidung durch den Ber-
liner Gesetzgeber für die Jahre ab 2021 gibt, 
werden wir auch weiterhin zu Widersprüchen 
gegen die Besoldung aufrufen, insbesondere 
auch vor dem Hintergrund der Abkehr vom Mo-
dell der Alleinverdienerfamilie. 

 

 
Offene Baustelle: Die Jahre ab 2021 

 
Das Urteil betrifft formal nur die Jahre 2008 bis 
2020. Doch die grundlegenden Maßstäbe gelten 
fort. 
Der Senat plant eine Überprüfung ab 2021 auch in 
Abstimmung mit den anderen Bundesländern und 
dem Bund – konkrete Ergebnisse stehen noch aus. 

https://dstg-berlin.de/wp-content/uploads/2026/03/2026_03_20-DSTG-S-Info-26-6-Besoldung-Erben-Flyer.pdf
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Die DSTG Berlin fordert hier: 
 

➢ schnelle Entscheidungen für die Jahre 
ab 2021 

➢ klare, nachvollziehbare Regelungen  
➢ und Rechtssicherheit für alle Betroffe-

nen  

 
Tarifentwicklung als Maßstab –  

und politischer Druck 
 

Ein zentraler Punkt der Verfassungsprüfung ist der 
Vergleich mit der Tarifentwicklung im öffentlichen 
Dienst. 
Das aktuelle Tarifergebnis des TV-L sieht eine Er-
höhung von insgesamt 5,8 Prozent vor, gestaffelt 
bis 2028: 
 

➢ zum 1. April 2026 um 2,8 %, mind. 100 € 
➢ zum 1. März 2027 um 2,0 % 
➢ zum 1. Januar 2028 um 1,0 % 

 
Die Azubi-Entgelte sowie die Entgelte für die Dual-
Studierenden sollen im TV-L wie folgt erhöht wer-
den: 
 

➢ zum 1. April 2026 um 60 € 
➢ zum 1. März 2027 um 60 € 
➢ um 1. Januar 2028 um 30 € 

 
Der Tarifvertrag beginnt am 1. November 2025 und 
ist gültig bis 31. Januar 2028.  
 
Besoldungsanpassung an Tarifvertrag kommt 
 
Die Fraktionen der CDU und SPD haben ganz ak-
tuell einen Entwurf für ein Gesetz zur Anpassung 
der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 
für die Jahre 2026 und 2027 vorgelegt. Das Gesetz 
sieht folgende Anpassungen vor: 
 

➢ Rückwirkende Erhöhung zum 1. April 2026: 
 

• Erhöhung der Besoldung (Grundgehalts-
sätze, Amtszulagen/Stellenzulagen, Famili-
enzuschläge 1. und 2. Kind) um 3,8 % 
 

• Erhöhung der Anwärtergrundbeträge um 
90 € 

 
➢ Weitere Erhöhung ab dem 1. März 2027: 

 

• Erhöhung der Besoldung um 2,0 % 
 

• Erhöhung der Anwärterbezüge um 60 € 
 

 
Die DSTG Berlin begrüßt die geplante zügige Um-
setzung der Besoldungsanpassung. Der Gesetz-
entwurf wird als sogenanntes "Fraktionsgesetz" in 
das Abgeordnetenhaus eingebracht, was bedeu-
tet, dass keine weiteren Beteiligungen, etwa durch 
die Spitzenverbände des öffentlichen Dienstes 
oder den Rat der Bürgermeister, vorgesehen sind. 
 
Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass dieser Ent-
wurf keinesfalls die vollständige Umsetzung der 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
darstellt. Insbesondere fehlen im Gesetzentwurf 
sowohl eine detaillierte Begründung als auch der 
notwendige Nachweis der Umsetzung. Daher ge-
hen wir davon aus, dass die entsprechenden Re-
gelungen und Erklärungen in einem separaten Ge-
setz – möglicherweise im geplanten Reparaturge-
setz – nachgereicht werden. 
 
 
 

Blick in die Länder und zum Bund:  
Es geht auch anders 

 

Andere Bundesländer und der Bund zeigen, dass 
eine zügige und umfassende Umsetzung möglich 
ist. 
 
Zum Beispiel Schleswig-Holstein: 
 

➢ Erhöhung der Besoldung für A6 bis A15 so-
wie C1, C4, W2 und W3 um rund 3,2 % stei-
gen; zusätzlich ist ein Mindestbetrag von 
etwa 125 € geplant 

➢ ab A 16 darüber hinaus weitergehende line-
are Erhöhungen vor, die bis auf knapp 5 % 
ansteigen können 

➢ zum 1. Januar 2026 einheitliche lineare Er-
höhung um ca. 4 % 

➢ bedarfsgerechte Anpassung des Familien-
zuschlags, überwiegend in einer Spanne 
von 15 bis 25 % 

➢ für 2027 weitere lineare Erhöhungen ge-
plant 

➢ Anwendung auch für Versorgungsempfän-
gerinnen und -empfänger 

➢ Verzicht auf formale Hürden wie Wider-
spruchspflichten  
 

Ob diese Erhöhungsbeträge einer verfassungsmä-
ßigen Besoldung standhalten, bleibt abzuwarten, 
gleichzeitig erhöhen die Gesetzesvorlagen den 
Druck auf die Politik. 
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Der Bund hat am 6. April 2026 einen Gesetzesent-
wurf zur Besoldungsanpassung für die Bundesbe-
amten eingebracht, der auch die Vorgaben zur 
amtsangemessenen Alimentation umsetzen soll. 
Nach der geplanten Umsetzung besteht – trotz 
kommender Besoldungsanpassung bei den Berli-
ner Landesbeamten- der Abstand zur Bundesbe-
soldung mit bis zu 17 Prozent fort.  
 

Vergleich Grundgehälter Bund und Berlin:
A7  

Stufe 2 
A9  

Stufe 3 
A12 

Stufe 5 
A13 

Stufe 2 

Berlin (ab 04/2026)2 

3.224,26 € 3.749,25 € 5.371,33 € 5.380,48 € 

Bund (ab 05/2026) 

3.578,14 € 4.244,34 € 5.958,40 € 6.270,64 € 

Differenz 

11 % 13 % 11 % 17 % 

 

Politische Verantwortung statt  
„Fantasie-Debatten“ 

 

Die Aussagen von Finanzsenator Stefan Evers im 
Interview mit dem Tagesspiegel vom 24.02.2026 
werfen aus Sicht der DSTG Berlin zentrale Fragen 
zur Verantwortung des Landes als Dienstherr auf – 
Aussagen, die wir so nicht stehen lassen können. 

Auf die Frage, ob er Angst habe, dass dieses Vor-
gehen die Beamtenschaft entzweien könne:  

Zunächst zur Frage freiwilliger Zahlungen an dieje-
nigen Beamtinnen und Beamten, die keinen Wider-
spruch eingelegt haben:  

 
2 Zur Vergleichbarkeit: Grundgehalt inkl. 1/12 Jahressonder-
zahlung (im Grundgehalt Bund enthalten) 

 
Wenn der Senator erklärt, ihm fehle „die Fantasie“, 
wie solche Zahlungen finanziert werden könnten, 
verkennt er den Kern des Problems. Es geht hier 
nicht um freiwillige Leistungen, sondern um die 
Korrektur eines über die Jahre bestehenden Ver-
fassungsverstoßes. Die amtsangemessene Ali-
mentation ist kein politisches Wunschkonzert, son-
dern eine bindende Verpflichtung des Dienstherrn. 
Dass nun ausgerechnet diejenigen leer ausgehen 
sollen, die auf die Rechtmäßigkeit staatlichen Han-
delns vertraut haben, ist aus gewerkschaftlicher 
Sicht nicht akzeptabel. 
 
Auch der Verweis auf „die Kunst des Möglichen“ 
greift zu kurz. Politik darf sich nicht darauf be-
schränken, finanzielle Grenzen zu verwalten, wenn 
es um die Einhaltung der Verfassung geht. Wer 
über Jahre hinweg zu niedrig besoldet hat, kann 
sich heute nicht darauf zurückziehen, dass eine 
vollständige Korrektur zu teuer sei. Hier steht die 
Glaubwürdigkeit des Staates als Arbeitgeber ins-
gesamt auf dem Spiel. 
 
Besonders kritisch sehen wir die implizite Inkauf-
nahme einer Spaltung der Beamtenschaft. Wenn 
Nachzahlungen nur einem Teil der Betroffenen ge-
währt werden, entsteht zwangsläufig eine Un-
gleichbehandlung innerhalb derselben Berufs-
gruppe – mit erheblichen Folgen für Motivation, Zu-
sammenhalt und Vertrauen. Diese Entwicklung ist 
politisch hausgemacht und darf nicht relativiert 
werden. 
Mit Sorge nehmen wir zudem die Aussage zur an-
geblich schwindenden Akzeptanz der Beamtenbe-
soldung in der Gesellschaft zur Kenntnis. Anstatt 
diese Entwicklung als gegeben hinzunehmen, 
wäre es Aufgabe der politischen Führung, die ver-
fassungsrechtlichen Grundlagen der Alimentation 
klar zu erklären und zu verteidigen. Das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts bestätigt diese 
Grundsätze – es stellt sie nicht infrage. 
 
Für die DSTG Berlin ist klar: Das Land Berlin 
muss seiner Verantwortung vollumfänglich ge-
recht werden. Dazu gehört nicht nur ein verfas-
sungskonformes Besoldungssystem für die 
Zukunft, sondern auch eine faire und nachvoll-
ziehbare Lösung für die Vergangenheit. Alles 
andere würde das Vertrauen in den öffentlichen 
Dienst nachhaltig beschädigen. 
 


